
 1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Stadt Flensburg  für das Haushaltsjahr 2010 

 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom  und mit Ge-
nehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

 
und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftspla-
nes einschließlich der Nachträge erhöht (+) 

um 
vermindert ( - ) 

um gegenüber bisher nunmehr festgesetzt 
auf 

€ € € € 
1.  im Verwaltungshaushalt 

die Einnahmen 0 € 0 € 219.647.100 € 219.647.100 €
 
die Ausgaben 

 
0 €

 
0 €

 
257.753.100 € 

 
257.753.100 €

 
2.  im Vermögenshaushalt 

die Einnahmen 14.000.000 € 0 € 20.727.800 € 34.727.800 €
 
die Ausgaben 14.000.000 € 0 €

 
20.727.800 € 34.727.800 €

 
§ 2 

 
Es werden neu festgesetzt: Gegenüber von bisher nunmehr festgesetzt auf 
 
1. Der Gesamtbetrag der Kredite   
    für Investitionen u.Investitionsförderungs-
    maßnahmen 

6.653.400,00 € 20.653.400,00 €

davon innere Darlehen 
     davon für Zwecke des Rettungsdienstes 

0,00 €
258.000,00 € 

0,00 €
258.000,00 €

 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am  18.06.2010 erteilt. 
 
 
 
Flensburg, den 21.06.2010 
 
 
 
 gez. Unterschrift     Dienstsiegel    
  
______________________________________ 
Klaus Tscheuschner 
Oberbürgermeister 


